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VERORDNUNG (EG) Nr. 479/97 DER KOMMISSION
vom 14. März 1997

zur teilweisen Erstattung des bei der Einfuhr von Mais mit glasigem Aussehen
erhobenen Zolls

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30 . Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 10 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1502/95 der Kommission vom 29 . Juni 1995 mit Durch
führungsbestimmungen für das Wirtschaftsjahr 1995/96
zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Einfuhrzölle im Getreidesektorf), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 346/96 (4), kann
der Zoll unter bestimmten Voraussetzungen bei der
Einfuhr, insbesondere bei Mais mit glasigem Aussehen ,
pauschal um 8 ECU/t verringert werden .

Aufgrund des Beschlusses 96/61 1 /EG des Rates vom 16 .
September 1996 über den Abschluß der Ergebnisse der
Verhandlungen mit bestimmten Drittländern betreffend
Artikel XXIV Absatz 6 des GATT und andere damit
zusammenhängende Fragen (Argentinien) (^ ist es ange
bracht, die auf Mais mit glasigem Aussehen zu erhe
benden Zölle, wie durch die Verordnung (EG) Nr.
1502/95 vorgesehen , im Fall der Einfuhrlizenzen , die
zwischen dem 1 . Januar und 30 . Juni 1996 gestellt
wurden, durch Erhöhung der pauschalen Zollverringe
rung von 8 auf 14 ECU/t anzupassen .

Zur Einhaltung dieser auf internationaler Ebene einge
gangenen Verpflichtung sollte die für die Einfuhr von
Mais mit glasigem Aussehen in dem betreffenden Zeit
raum vorgesehene pauschale Verringerung auf Antrag der
Einführer erhöht werden . Die Mitgliedstaaten sind zu
diesem Zweck zu ermächtigen, den zuviel gezahlten Teil
der Zölle den Einführern zu erstatten, die nachweisen ,
daß sie zwischen dem 1 . Januar und 30 . Juni 1996 von
der Zollverringerung um 8 ECU/t Gebrauch gemacht
haben .

Artikel 1

( 1 ) Auf Mais mit glasigem Aussehen des KN-Codes
1005 90 00, für dessen Einfuhr in die Gemeinschaft
zwischen dem 1 . Januar und 30 . Juni 1996 eine Lizenz
beantragt und für den der Zoll gemäß Artikel 2 Absatz 5
der Verordnung (EG) Nr. 1502/95 pauschal um 8 ECU/t
verringert worden ist, wird auf Antrag des Einführers oder
seines Bevollmächtigten der Unterschied erstattet, der
zwischen dem für die tatsächlich eingeführte Menge
gezahlten und dem Zoll besteht, der fällig wäre , wenn der
Zoll pauschal um 14 ECU/t verringert würde .

(2) Auf Antrag des Einführers oder seines Bevollmäch
tigten stellt die zuständige Behörde , die in dem Mitglied
staat die Einfuhrlizenz erteilt, eine Bescheinigung gemäß
dem Muster im Anhang für die Menge aus, für welche die
in Absatz 1 genannte anteilige Erstattung gemäß Artikel
880 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis
sion (6) vorgenommen werden kann .

(3) Die Erstattung wird spätestens 30 Tage nach
Inkrafttreten dieser Verordnung bei der Zollabfertigungs
stelle unter Zugrundelegung der in Absatz 2 genannten
Bescheinigung und des in Artikel 2 Absatz 5 zweiter
Unterabsatz Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr.
1502/95 genannten besonderen Endverwendungsnach
weises beantragt . Jedem Erstattungsantrag sind die
entsprechende Einfuhrlizenz oder beglaubigte Kopie
dieser Lizenz, die in Absatz 2 genannte Bescheinigung
und die Erklärung zur Uberführung in den freien Verkehr
beizufügen .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft .

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7 . 1992, S. 21 .
(2) ABl . Nr. L 126 vom 24. 5 . 1996, S. 37 .
O ABl . Nr. L 147 vom 30 . 6 . 1995, S. 13 .
(4) ABl . Nr. L 49 vom 28 . 2 . 1996, S. 5 .
5 ABl . Nr. L 271 vom 24. 10 . 1996, S. 31 . 6) ABl . Nr. L 253 vom 11 . 10 . 1993, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 14. März 1997

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

Muster der zur teilweisen Zollerstattung gemäß Artikel 1 Absatz 2 erforderlichen Bescheinigung

Bezugseinfuhrlizenz Nr.:

Lizenzinhaber (Name, vollständige Anschrift und Mitgliedstaat):

Den Auszug erteilende Stelle (Name und Anschrift):

Rechte , übertragen auf (Name, vollständige Anschrift und Mitgliedstaat):

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 479/97 erstattungsfähige Menge (in kg):

(Datum und Unterschrift)


